
Bekanntmachung 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 02. Februar 2004 die nachfolgend aufgeführten 

Straßenumbenennungen beschlossen. 
 
Straßenname 
 

Ortsteil 
 

neuer Straßenname 
 

Am Bahnhof 
 

Limbach-Oberfrohna 
 

Dr.-Neideck-Straße 
 

Am Hang 
 

Limbach-Oberfrohna 
 

Am Berg 
 

Am Sportplatz 
 

Limbach-Oberfrohna 
 

An der Feuerwache 
 

Bahnhofstraße 
 

Limbach-Oberfrohna 
 

Willy-Böhme-Straße 
 

Bergstraße 
 

Kändler 
 

An der Hofwiese 
 

Bräunsdorfer Straße 
 

Wolkenburg-Kaufungen 
 

Bräunsdorfer Allee 
 

Buchenweg 
 

Limbach-Oberfrohna 
 

Roteichenweg 
 

Chemnitzer Straße 
 

Pleißa 
 

Zum Lindenhof 
 

Dorfstraße 
 

Bräunsdorf 
 

Untere Dorfstraße 
 

Kändler 
 

Feldweg 
 

Feldstraße 
 

Pleißa 
 

Feldsteig 
 

Gartenstraße 
 

Wolkenburg-Kaufungen 
 

Fritz-von-Uhde-Weg 
 

Goethestraße 
 

Kändler 
 

Goetheweg 
 

Limbach-Oberfrohna 
 

Frohnbachstraße 
 

Hauptstraße 
 

Pleißa 
 

Pleißenbachstraße 
 

Hohe Straße 
 

Wolkenburg-Kaufungen 
 

Hoher Weg 
 

Hohensteiner Straße (mit 
Ausnahme der Hohensteiner 
Straße 90 und 92) 
 

Pleißa 
 

Weiterrührung der Hausnummern von 
Limbach-Oberfrohna 
 

Jägerstraße 
 

Kändler 
 

Jägergasse 
 



Limbach-Oberfrohna 
 

Am Gemeindewald 
 

Kaufunger Straße 
 

Bräunsdorf 
 

Am Hohen Busch 
 

Kirchstraße 
 

Limbach-Oberfrohna 
 

Johannes-Pache-Straße 
 

Kurze Straße 
 

Limbach-Oberfrohna 
 

Schützenstraße 
 

Lärchenweg 
 

Limbach-Oberfrohna 
 

Tannenweg 
 

Lessingstraße 
 

Kändler 
 

Lessingweg 
 

Lindenstraße 
 

Pleißa 
 

Lindenweg 
 

Meinsdorfer Straße (mit 
Ausnahme der Meinsdorfer 
Straße l d und l e) 
 

Pleißa 
 

Zum Kapellenberg 
 

Kändler 
 

Am Dorfteich l 
 

Mittelstraße 
 

Pleißa 
 

Mittelgasse 
 

Neue Straße 
 

Wolkenburg-Kaufungen 
 

Kunz-von-Kaufungen-Weg 
 

Nordstraße 
 

Kändler 
 

Nordweg  
 

Querstraße 
 

Pleißa 
 

Verlängerung der Rotdornstraße 
 

Rabensteiner Straße 
 

Kändler 
 

Verlängerung der Chemnitzer Straße  
 

Rußdorfer Straße 
 

Bräunsdorf 
 

Kirschallee 
 

Schillerstraße 
 

Kändler 
 

Schillerweg 
 

Limbach-Oberfrohna 
 

Lindenaustraße 
 

Schulstraße 
 

Pleißa 
 

Schulberg 
 

Limbach-Oberfrohna 
 

Siedlerstraße 
 

Siedlerweg 
 

Bräunsdorf 
 

Siedlergrund 
 

 Talstraße 
 

Wolkenburg-Kaufungen 
 

Talweg 
 



Turnstraße 
 

Limbach-Oberfrohna 
 

An der Großsporthalle 
 

Waldenburger Straße 
 

Wolkenburg-Kaufungen 
 

Am Ullersberg 
 

Limbach-Oberfrohna 
 

Kellerberg 
 

Zeppelinstraße 
 

Kändler 
 

Hambacher Straße 
 

Hohensteiner Straße 90 und 92 
sowie Meinsdorfer Straße 1 d 
und l e 
 

Pleißa 
 

Am Kornfeld 
 

Die Wirksamkeit der Straßenumbenennungen tritt mit dem l. November 2004 ein. 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Stadtverwaltung Limbach-Oberfrohna, Rathausplatz l, 09212 Limbach-Oberfrohna. Widerspruch erhoben werden. 
Hinweise: 
Durch die Eingemeindung von Kändler, Pleißa, Bräunsdorf und Wolkenburg-Kaufüngen sind zur Zeit zahlreiche 
Straßennamen doppelt, zum Teil dreifach vergeben. 
Außerdem gibt es verschiedene Postleitzahlen im Stadtgebiet. Melderechtlich besteht die Vorgabe, dass nur die 
Große Kreisstadt Limbach-Oberfrohna (als aufnehmende Gemeinde) als Wohnsitzgemeinde in amtlichen 
Dokumenten (Bundespersonalausweis, Reisepass und dgl.) geführt wird. Eine Vereinheitlichung der Postleitzahl ist 
zwingende Voraussetzung für die Erfüllung dieser Vorgabe. Die Postleitzahl wird durch die Bundespost vergeben. 
Diese reagiert jedoch im Hinblick auf die zukünftigen postalischen Anschriften nur dann, wenn eindeutige 
Straßenbezeichnungen im Gebiet der zukünftigen einheitlichen Postleitzahl (Stadtgebiet) vorliegen. 
Bei der Weiterführung von bereits vorhandenen Straßennamen wird die Hausnummernänderung durch 
Einzelbescheide gemäß Hausnummernsatzung an die betroffenen Anwohner umgesetzt. 
Das Ändern des Bundespersonalausweises und des Reisepasses erfolgt kostenlos. Die anfallenden Kosten für die 
Benachrichtigung von Geschäftspartnern sowie das Ändern von Visitenkarten oder Briefbögen sind von den 
betroffenen Anliegern selbst zu tragen. 
 
Straßen erhalten neue Namen -Voraussetzung für einheitliche Postleitzahl 
Ab l. November werden 42 Straßen in der Stadt und den Ortsteilen einen neuen Namen erhalten. Durch die 
Eingemeindungen sind viele Straßennamen doppelt oder sogar dreifach vorhanden. Seit Monaten beschäftigt sich die 
Stadtverwaltung mit dem Thema und gemeinsam mit den betroffenen Anwohnern, Ortschaftsräten und Stadträten 
wurde nach Lösungen gesucht. Dabei wurde unter anderem darauf geachtet, dass immer die „kleinste" Straße mit den 
wenigsten Anwohnern und Gewerbetreibenden einen neuen Namen erhält. Nun wurde die Umbenennung durch den 
Stadtrat besiegelt. Die komplette Liste der neuen Straßennamen finden sich in der Bekanntmachung auf Seiten 3 und 
4 des „Stadtspiegels". Mit den neuen Namen gehören auch die Probleme des Rettungsdienstes, der Polizei und der 
Post - die oft in die Irre geleitet wurden - der Vergangenheit an. „Die Straßenumbenennungen sind auch 
Voraussetzung für eine einheitliche Postleitzahl im gesamten Stadtgebiet", betont Dietrich Oberschelp, Dezernent für 
allgemeine Verwaltung und Kultur. Er rechnet mit einer etwa halbjährlichen Übergangszeit, in der das neue 
Straßenschild gemeinsam mit dem alten Schild zu sehen sein wird. Die Ummeldung des Personalausweises wird 
natürlich kostenlos von der Meldestelle erledigt. Lediglich die Ummeldung bei anderen Ämtern und die Änderungen 
der privaten oder geschäftlichen Visitenkarten oder Briefbögen muss jeder Anwohner selbst tragen. Aus diesem 
Grund erfolgte der Beschluss und die Berichterstattung frühzeitig, damit alle sich darauf einstellen können. 
 
Quelle: „Stadtspiegel“ vom 19. Februar 2004 


